
Laufe der Zeit immer besser. Die So-
ware erlaube sogar relativ einfach eine 
Evaluation der Kooperation, wie sie jetzt 
durch den Bundesmantel-
vertrag gefordert wird. Die 
E�ekte der Zusammenar-
beit zwischen Landgraf 
und dem P egeheim sind 
inzwischen im Rahmen ei-
ner Doktorarbeit genauer 
untersucht worden und 
werden noch in diesem 
Jahr publiziert.

Nachahmer allerdings 
hat Landgraf bislang bundesweit kaum 
gefunden, auch wenn das Modell EDV-
technisch gar nicht so kompliziert ist. 
Sie glaubt, dass die neuen P egeheim-
Leistungen des Kapitels 37 im EBM ein 
Schritt in die richtige Richtung sind, 
weil sie eine bessere Honorierung dieser 
bislang ungeliebten, weil häu�g aufwän-
digen Leistungen bringen.

Ein weiterer Punkt vor allem in Städ-
ten ist laut Landgraf die freie Arztwahl: 

In einem Heim, dessen 100 P egepatien-
ten von 30 Hausärzten betreut werden, 
könnte eine Telemedizin-Lösung nie gut 

funktionieren. Denn zum 
einen könnten die einzel-
nen Ärzte niemals eine so 
intensive Betreuung reali-
sieren, wie sie das für 100 
Patienten könne. Und zum 
anderen könnten sich die 
P egekräe nicht mit 30 
verschiedenen Arbeitswei-
sen von Ärzten arrangie-
ren. Die Zusammenarbeit 

bleibe daher immer Stückwerk. Aller-
dings: „Auf dem Land ist das nicht so ein 
Problem, weil nicht so viele Ärzte in  
der Umgebung praktizieren“, erläutert 
Landgraf.

Die Bewohner in „ihrem“ P egeheim 
seien jedenfalls überzeugt: Sie kämen 
meist freiwillig zu ihr als Hausärztin, 
wenn sie sehen, wie schnell sie bei Ge-
sundheitsproblemen reagiert.  ■ 

 Hauke Gerlof
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Aktuelle 
Urteile

Kinder-Impfungen: Eltern 
müssen sich einig sein
Getrennt lebende Eltern müssen grundsätz-
lich gemeinsam entscheiden, ob ihr Kind 
 geimpft wird oder nicht. Anders als die Vor-
instanz sah das Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main in Impfungen keine Angelegenheit 
des täglichen Lebens, in der das Elternteil, 
bei dem das Kind normalerweise lebt, allein 
entscheiden kann. Vielmehr seien Impfun-
gen eine Angelegenheit von erheblicher 
 Bedeutung. Damit scheiterte der Antrag 
 einer Mutter, die ihre Kinder gemäß den 
 STIKO-Empfehlungen impfen lassen wollte. 
Der von ihr getrennt lebende, ebenfalls sor-
geberechtigte Vater war dagegen. In einer 
solchen Konstellation darf das Kind also 
nicht einfach so geimpft werden. ■chy

 ■ OLG Frankfurt am Main, Az.: 6 UF 150/15

En passant 
werden die 
P�egekrä�e 
fortgebildet

31MMW  Fortschritte der Medizin 2016 . 17 / 158

AUS DER PRAXIS  .  DER HAUSARZT-REPORTER

 
 

 




